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Festtagen; unentgeltliche Leihkassen, Spar- und Alters-
kassen.

Das Dispensaire befindet sich in Paris, 17, rue de la
Tour-d’Auvergne, und ist 1875 von Dr. Goudl gegriindet
worden. Dieses Dispensaire, speziell fiir Behandlung von
Hals- und Brustkrankheiten bestimmt, steht jeder bediirftigen
Frau, vom Kindesalter an, zur unentgeltlichen Beniitzung
offen. Hs kommen jdhrlich 5—6000 Menschen hicher; 7
Arzte, Chirurgen oder Spezialisten besorgen den i#rztlichen
Dienst je Mittwoch und Samstag von 8 —11 Uhr. — Zur Be-
kdmpfung der Blutarmut erdffnete das Werk von Villepinte
als erstes Erholungshaus das Sanatorium Minoret und den
Pavillon fir Luftkuren in Champrosay (Station Ris-
Orangis). Beide Anstalten sind im gleichen prachtvollen Park
gelegen. Sanatorium Minoret, 1885 gegriindet, besitzt
100 Betten und ist das ganze Jahr offen. Es werden Kinder
und Frauen vom 6.—30. Lebensjahre aufgenommen. Der
Pensionspreis betragt Fr. 2.— bis Fr. 2.50; ausserdem gibt
es Freibetten und weitere Vergiinstigungen. Die Einrichtungen
fir Luftkuren in Champrosay existieren seit 1904;
es werden nur M&dchen von 6—16 Jahren aus den Arbeiter-
klassen von Paris aufgenommen. Der Pavillon enthilt gegen-
wirtig 30 Betten, indes kann diese Zahl auf 90 vermehrt
werden. Der Tagespreis betrigt 1 Fr. In einer Haushaltungs-
und Gartenbauschule, welche dieser Anstalt angeschlossen sind,
erwerben die jungen Madchen ausserdem bei gesunder Betéitigung
praktische Kenntnisse fiir den Haushalt und die Gartenarbeit.

Im Jahr 1905 entstand das Seehospiz (Station des
cures marines) du Pradet, inmitten eines Waldes von
Fichten, Mimosen, Eucalyptus und Palmen an lieblicher Bucht
des Mittelldndischen Meeres gelegen (%/s Stunden von Hyeres
entfernt). Das Haus ist sehr gut eingerichtet und enthilt
12 Betten.
12 Jahren, Fr. 3.— fiir Erwachsene. Zur Heilung von brust-
kranken Kindern und jungen Midchen ist 1894 das Sana-
torium Alice Fagniez gegriindet worden. Dasselbe liegt
in dem lachenden Tal von Hyeres (/s Stunde von der Stadt
entfernt). An den Berg gelehnt und ganz fiir sich abgeschlossen,
erhebt sich das Sanatorium mitten aus dem grossen Garten
von Blumen und Palmen. Hieher werden besonders Kinder
und junge Madchen geschickt, die im ersten Grade tuberkulds
erkrankt sind. Das Sanatorium beherbergt gegenwirtig 34
Kranke und ist vom Oktober bis Juli gedffnet; es steht unter
der drztlichen Leitung von Dr. Vidal. Die Aufnahmebeding-
ungen sind die gleichen wie bei dem Sanatorium Minoret.
Das Spital-Sanatorium Villepinte allein nimmt die tuber-
kulose Frau vom Kindesalter an in allen Stadien der Krank-
heit auf und verpflegt sie iither die ganze Dauer derselben.
Mitten in gesunder Gegend gelegen, in der Nihe von Sevrau
(ligne de Soissons, Nordbahnhof, 18 Kilom. von Paris ent-
fernt), ist das Sanatorium umgeben von 11 Hektaren Park
mit prichtigen Rasenplétzen, Alleen und hohen Tannengruppen.
Die Gebdulichkeiten, bestehend aus verschiedenen, géinzlich
voneinander getrennten Pavillons, enthalten gegenwiirtig 290
Krankenbetten. Alle Fortschritte der antituberkultsen Hy-
glene werden hier verwertet.

Die Eigenartigkeit von Villepinte besteht darin, dass
fir jede Kategorie von Schwindsiichtigen ein entsprechendes
Asyl sich offnet. Ein selbstéindiges, mitten im Garten ge-
legenes Gebiude  als Liegehalle, ein grosser Wintergarten
(ca. 700 m im Viereck), durch ein Calorifere geheizt, bepflanzt
mit Palmen und Eucalyptus, daneben niedliche, kleine Gért-
chen mit Blumen, wie sie die Jahreszeiten bieten; ferner ein
besonderes Gebdudef iir Bédder und Douchen, Inhalationssaal,
Desinfektionseinrichtung, Laboratorium, Apotheke und vor
allem grosse, sonnige Schlafsile machen Villepinte zu einer
Musteranstalt.

Der Tagespreis betridgt Fr. 2.50 fiir Kinder unter-

45

Dr. Lefevre ist seit 27 Jahren im Sanatorium tétig. Seit
1877—1905 haben 10,016 Kranke (2343 Kinder von 5—15
Jahren und 7673 junge Midchen) Aufnahme gefunden. Von
diesen sind folgende Resultate zu verzeichnen:

Von 5875 Patienten 1. Grades, 2357 Patienten 2. Grades
und 1794 Patienten 3. Grades wurden geheilt 1428, gebessert
1757, bedeutend gebessert 1107, blieben sich gleich 4475,
starben 1249.

Das Werk von Villepinte hat seinen Sitz in Paris, 25 rue
de Maubeuge; Président desselben ist Prof. Dieulafoy von der
Académie de Médecine.

Die verschiedenen Institutionen des Werkes sind, obgleich
zusammen ein Ganzes bildend, voneinander unabhéngig, und
es besitzt jede ihre besondere Verwaltung mit eigener Rech-
nungsfithrung. P.A.

Jahresversammlung
des Bundes holldndischer Frauenvereine.

Die diesjiibrige Jahresversammlung des Bundes holléndi-
scher Frauenvereine wurde am 24. und 25. April in der
Universititsstadt Groningen abgehalten. Sie war gut besucht,
und es wurde tiichtig gearbeitet. Zum Empfang der Giste
hatten die Frauen von Groningen alles aufs beste vorbereitet
und ihnen einen freundlichen Willkomm geboten. Kin ge-
meinsames KEssen trug auch viel dazu bei, die Mitglieder in
zwangloser Weise einander ndher zu bringen und das gegen-
seitige Verstindnis zu beférdern. Ein Huldigungstelegramm
wurde an Thre Majestéit, die Konigin, geschickt, die sehr
liebenswiirdig antwortete. Schwesterliche Griisse von den
Frauenverbidnden von Schweden, Deutschland und Oesterreich
wurden unter grossem Applaus vorgelesen; und es wurde
beschlossen, an die Frauenverbdnde von Frankreich, Italien
und Amerika, deren Lénder durch das Grubenungliick von
Courrieres, den Ausbruch des Vesuv und das Erdbeben von
San Franzisko so schwer heimgesucht worden waren, Sym-
pathiebezeugungen zu schicken.

In den geschéftlichen Sitzungen wurden von den Bundes-
vereinen sehr interessante Berichte abgegeben. Vortrefflich
war der des I'riedensvereins, der unsere Herzen mit Sehn-
sucht erfiillte, den Schrecken des Krieges ein Fnde machen
zu konnen. Andere Berichte betonen immer wieder, wie
alle speziellen Arbeiterinnen-Schutzgesetze unwiderstehlich
dahin fiithren, die Frauen arbeitslos zu machen und somit
ihre Lage zu verschlimmern.

Es wurde beschlossen, alle zwei Jahre einen Kongress
fiir Kinderschutz abzuhalten; der erste ist fir das Jahr 1908

in Aussicht genommen und soll das Kind von der Zeit vor

der Geburt bis zum dritten Lebensjahre behandeln. Ferner
wurde eine Kingabe an die Regierung beschlossen betreffend
den Unterricht in den Kleinkinderschulen, staatlich gepriifte
Lehver fiir dieselben und Inspektion der Schullokalititen und
Kinderkrippen, die in sanitdrer Beziehung oft zu wiinschen
iibrig lassen. Eine andere Eingabe an die Regierung verlangt,
dass die Diensthoten in die staatliche Unfallversicherung,
die fiir alle Arbeiter obligatorisch ist, aufgenommen werden.
Eine dritte Petition an die Regierung fordert, dass beide
Eltern, Vater  wie Mutter, gleiche Rechte auf das -in einer
Sparkasse angelegte Geld ihrer minderjihrigen Kinder haben.
Jetzt kann der Vater frei dariiber verfiigen; was wir wiinschen,
ist, dass es dem einen Elternteil nur ausbezahlt werde, wenn
der andere seine Einwilligung dazu gegeben hat, dass es
der Sparkasse enthoben werde.

Am Abend des 24. wurde eine grosse Offentliche Ver-
sammlung abgehalten, wo vor einer sehr zahlreichen Zuhorer-
schaft fiinf Redner und Rednerinnen iiber die soziale Be-



deutung der Frauenfrage sprachen. Frl. Johanna W. A. Naber
brachte zur Einleitung einen kurzen historischen Ueberblick
iiber die moderne Frauenbewegung. Frl. Anna Polak be-
griindete in geschickter Widerlegung des Buches von
Dr. Steinmetz ,Feminismus und Rasse® ihre Ansicht, dass
der Feminismus d. h. die individuelle Entwicklung der Frau
notwendig auch das Niveau der ganzen Rasse heben miisse.
Frau Drucker sprach iiber den Okonomischen Wert der
Frauenarbeit einst, jetzt und in der Zukunft. Herr Visser
warnte davor, das Familienleben zu untergraben, das die
Grundlage der Gesellschaft bildet. Herr Israels trat warm
fiir das Recht der verheirateten Frau ein, {iber ihren Arbeits-
erwerb zu gunsten ihrer Familie verfiigen zu konnen.

Es wurde auch beschlossen, den Vorstand des 1. C. W.
einzuladen, seine nichste Zusammenkunft im Jahre 1908 in
Holland abzuhalten. Die Einladung soll auch auf die Mit-
glieder der stindigen Kommissionen ausgedehnt werden, die
an der bevorstehenden Zusammenkunft in Paris nur durch
ihre Prisidentinnen vertreten sein werden. Das Gefiihl, wie
notwendig es wire, die Arbeit dieser Kommissionen durch
engere Berlihrung ihrer Mitglieder unter sich zu beférdern,
ist bel uns sehr lebhaft, und unsere Delegierten haben in
ihren Berichten schon oft darauf hingewiesen. ‘

Johanna W. A. Naber,
Mitglied des Presskomitees des I.C.W.
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Bericht

des

International Comittee on Laws concerning

the Legal Position of Women
fir 1903 und 1904.

(Fortsetzung.)
Bericht aus Frankreich.

Das Jahr 1903 hat nicht viel offizielle Massnahmen in
bezug auf die Besserung oder Aenderung der rechtlichen
Stellung der Frau -gebracht. In der &ffentlichen Meinung
aber ist ein bemerkenswerter Umschwung eingetreten; das
Wort ,Feminismus®, das man bisher fiirchtete und fast ver-
abscheute, hat sich in allen Gesellschaftsklassen eingebiirgert,

die besten Zeitungen halten sich jetzt fiir verpflichtet, die

Arbeit der Frau in Betracht zu ziehen und wiirden als schlecht
unterrichtet gelten, wenn sie es nicht téten. ‘
Wie dem auch sei, dies sind die gesetzlichen Massnahmen,
iiber die im Laufe des Jahres verhandelt und beschlossen
worden ist. Ein Dekret vom 14. Mérz, betreffend die Reorgani-
sation der obersten Arbeitskammer, lisst weibliche Wahl-
kandidaten unter denselben Bedingungen wie ménnliche zu.
Diese Kammer setzt sich aus 65 Mitgliedern zusammen, 26
von den Arbeitgebern und 26 von den Arbeitern gewéhlt,
3 Senatoren, 5 Abgeordneten, 1 Mitglied der Pariser Handels-
kammer; nur eine Frau ist unter ihnen, Madame Régine Blondelu.
Am 3. April ging ein Gesetz durch, das jungen, sogar
den miindigen Frauen, einen wirksameren gesetzlichen Schutz
als bisher gegen minnliche Verworfenheit gewihrt, indem
es die Strafen derjenigen verschirft, die sie zum Bosen ver-
leiten, ndmlich der Kuppler und Kupplerinnen und auch die
Inhaber offentlicher Hiauser mit schweren Strafen belegt, wenn
sie Betrug, Drohungen oder irgend welche Zwangsmittel an-
wenden, um die Frauen am Verlassen der besagten Hiuser
zu verhindern. Die Geldstrafen sollen in Zukunft von Fr. 50
bis 500 betragen, die Gefingnisstrafen von 6 Monaten bis
zu 3 Jahren dauern, und dem Richter soll iiberlassen bleiben,
sie bis auf 5 Jahre zu erhohen, wenn die schuldige Person
Vater, Mutter, Vormund, Lehrer, Dienstbote oder eine im
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Artikel 3833 des Strafgesetzbuches angefithrte Person ist.
Der Schuldige verliert ausserdem das Recht, eine Vormund-
schaft zu fithren oder Mitglied eines Familienrates zu werden.
Dasselbe Gesetz verhéingt auch Gefingnis-, sowie Geldstrafen
und Ortsverweisung iiber alle Zuhélter.

In der rechtlichen Stellung der Frauen sind im Jahre 1904
keine wichtigen Verdnderungen vorgenommen worden. Eine
Verfiigung vom 28. August hat das Gesetz vom 29. Dezember
1900, welches die Arbeit der Frauen besonderen Einschrin-
kungen unterwirft, gegen welche die Frauen energisch prote-
stieren, auf Algier ausgedehnt. Eine andere Verfiigung vom
31. Dezember hat diese Einschrinkungen auch auf die Frauen-
arbeit im Molkereiwesen erstreckt.

Das wichtigste Ereignis des Jahres ist sicherlich das
Dekret vom 3. Dezember, welches die Bildung einer Kom-
mission anordnet, die beauftragt ist, Vorschlige zur Abénderung
des Code civile zu machen. Diese Kommission ist in 6 Unter-
abteilungen gegliedert worden, welche die Arbeit unter sich
geteilt haben. Die Angelegenheiten, die besonders Frauen
betreffen, fallen in das Bereich der 1. und 5. Unterabteilung.
Die erste Abteilung wird sich hauptsichlich mit der elter-
lichen Gewalt, dem Nachweis der Vaterschaft, mit Vormund-
schaft und Ehescheidung beschiftigen. Die 5. Unterabteilung
hat bereits damit begonnen, das Eherecht zu bearbeiten, und
hat wichtige Vorschlige zur Abdnderung der Artikel 212,
213, 214 des Code civile vorbereitet.

Gegenwirtige Fassung.
Art. 212, Die Ehegatten sind ein-
ander zur Treue, Hilfe und zum Bei-
stand verpflichtet.

Art. 213. Der Ehegatte ist ver-
pflichtet, seiner Frau Schutz zu ge-
wihren. Die Frau schuldet ihrem
Gatten Gehorsam.

Vorgeschlagene Fassung.

Art 212. Die Ehegatten sind gleich-
gestellt. Sie bilden eine Gemein-
schaft, in der ihre Rechte und Pflich-
ten wie folgt geordnet sind:

Art. 213. Die Ehegatten sind ein-
ander zur Liebe, Treue, Hilfe und
zum  gegenseitigen Beistand ver-
pflichtet.

Art. 214. Die Frau ist verpflichtet,
bei dem Manne zu wohnen und ihm
itherall hin zu folgen, wo er seinen
Wohnort hat. Der Mann ist ver-
pflichtet, seine Frau aufzunehmen
und ihr alles zu gewéhren, was zum
Lebensunterhalt erforderlich ist, ge-
miss seiner Féhigkeit und seiner
Lebensstellung.

Diese Bestimmungen sind selbstverstéindlich noch nicht
endgiltig festgesetzt; sie miissen zuerst die Zustimmung der
6 vereinigten Unterabteilungen erlangen, die die Kommission
bilden, und sodann die des Parlaments.

Der Bund franzésischer Frauenvereine und andere Frauen-
organisationen haben vergeblich zu erlangen gesucht, dass
eine oder mehrere Frauen zur Kommission zugezogen wurden.
Man hat ihnen nur gestattet, ihre Vorschlige den Unterab-
teilungen zu unterbreiten, was geschehen ist. Jeder Unter-
abteilung ist ausserdem freigestellt worden, die Erklarungen
und Auskiinfte der Vertreterinnen dieser Organisationen an-
zuhoren. Es steht aber noch nicht fest, ob die Unterab-
teilungen von diesem Recht Gebrauch machen werden.

des Mannes anzunehmen. Beide Ehe-
gatten haben den gemeinsamen
Wohnort zu bestimmen.

Bericht aus Norwegen.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts sind grosse Um-
wilzungen in der rechtlichen Lage der Frauen Norwegens
erfolgt. Das norwegische Erbgesetz, durch das die Schwester
dem Bruder erbrechtlich gleichgestellt wird, besteht gerade
fiinfzig Jahre, bis 1854 gab es noch den sogenannten ,Bruder-
teil*, das Doppelte des ,Schwesterteils®.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts konnte die Frau
iiberhaupt noch nicht selbstindig iiber ihr Erbteil und ihr
Vermogen verfiigen, nur Witwen waren ohne Riicksicht auf
ihr Alter vollmiindig. Seit 1845 wurde die Frau bei Voll-
endung ihres fiinfundzwanzigsten Lebensjahres ,miindig unter

Al‘t; 214. Die Fl‘aﬁ ‘h&;‘, den Nénier'{ I



	Jahresversammlung des Bundes holländischer Frauenvereine

